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trauen auf die erteilten Zusagen ganz erhebliche Vorleistungen gemacht hat, 
deren Wert sich auf etwa 16 500000 Franken beläuft.

Diese Schuld könnte in der Weise abgewickelt werden, dass der deutsche Besitz 
in der Schweiz zunächst bis zur Tilgung derselben in drei M onatsraten zur 
Ausfuhr gelangt, wobei die Wahl der zum A bstransport gelangenden Waren der 
Kaiserlichen Regierung überlassen bleibt.

Sobald die schweizerische Schuld abgetragen sein wird, erfolgt eine globale 
Verrechnung in der Weise, dass die verbleibenden deutschen Bestände in der 
Schweiz nach Massgabe der deutschen Gegenleistungen seitens der Schwei
zerischen Regierung freigegeben werden.

Alle Absprachen in bezug auf die als Kompensation zu verrechnenden Waren 
sowie auf die Verrechnungsverhältnisse sollen dabei unverändert in Kraft bleiben.

Mit Hinsicht auf die von anderen neutralen Staaten an sie herantretenden, 
ausserordentlich hohen Anforderungen muss sich die Kaiserliche Regierung in 
allerkürzester Frist volle Klarheit darüber verschaffen, in welchem Verhältnis und 
in welchen Mengen sie -  unter Berücksichtigung der erzielbaren Gegenleistungen 
-  ihre zur Ausfuhr verfügbaren Bodenschätze und industriellen Erzeugnisse in 
Zukunft den einzelnen neutralen Staaten zuführen kann.

Sie würde deshalb nach Ablauf von zwei Wochen für die Schweiz bestimmte 
Waren behufs anderweitiger Verwendung zurückhalten müssen, glaubt indes 
annehmen zu dürfen, dass bis dahin die Ausfuhr aus der Schweiz in der oben 
angegebenen Weise gehandhabt werden wird.

Die Kaiserliche Regierung erkennt voll und ganz das weitgehende Ent
gegenkommen an, welches die Schweizerische Regierung stets bewiesen hat. 
Wenn sie trotzdem heute auf einer schleunigen Abstellung der neuerdings bei der 
Erteilung von Ausfuhrbewilligungen eingetretenen Erschwerungen bestehen 
muss, so ist dies in den Verhältnissen begründet, welche die Entente durch ihre 
völkerrechtswidrigen Massnahmen geschaffen hat.
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Wir legen Wert darauf, von eventueller Fühlung Wilsons mit anderen Staaten 
betreffend Anerbieten guter Dienste für Frieden genau unterrichtet zu werden, 
damit, wenn etwas geschieht, wir auch mitgenommen werden.
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